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Solidarhaftung
und Rickgriff

Kommt es auf einer Baustelle zu Mingeln oder
Schiden, die mehrere am Bau Beteiligte mit ver-
ursacht haben (dem Architekten ist ein Projektie-
rungsfehler unterlaufen, der Baumeister hat unge-
nau gearbeitet, der Fensterbauer die Masszahlen
nicht eingehalten — am Ende passen die Fenster
nicht in die gebaute Offnung und sind Wasser-
schiden unausweichlich), kann die Bauherrschaft
sich an einen von ihnen halten und von diesem
die Nachbesserung oder Schadenersatz verlangen:
Die Baubeteiligten haften solidarisch (sie sind
«Solidarschuldner») und sie haften nicht etwa nur
fiir ihren jeweiligen Verursacheranteil, sondern fiir
das Ganze. Dariiber hinaus steht der Bauherr-
schaft auch noch die freie Wahl offen, an welchen
der Beteiligten sie sich halten will — im Beispiel:
den Architekten, den Baumeister oder den Fenster-
bauer.

Diese kurze Beschreibung zeigt bereits die un-
komfortable Lage desjenigen, der von der Bau-
herrschaft belangt wird: Er kann sich nicht mit
dem Einwand entziehen, dass andere am Mangel
oder Schaden mit- oder gar iiberwiegend schuldig
sind, und er haftet dabei fiir das Ganze selbst
dann, wenn seine nur anteilmissige Mitverursa-
chung zweifelsfrei feststeht. (Der Ausnahmefall,
dass der Verursacheranteil eines einzelnen so ge-
ring ist, dass er wegen eines krassen Missverhilt-
nisses nicht der Solidarhaftung unterfillt, trict in
der Praxis kaum je ein.) Die Haftung auf das
Ganze gilt ebenso, wenn einer der Solidarschuld-
ner gar nicht mehr herangezogen werden kann
(beispielsweise weil er im Konkurs untergegangen
ist) und sich die Bauherrschaft an einen der {ibri-
gen Solidarschuldner wendet. Voraussetzung bleibt
zwar die Mitverursachung; ohne sie besteht keine
Haftung und damit auch keine Solidarhaftung. Ist
diese aber gegeben, bleibt nur Weniges, was der
Bauherrschaft entgegenhalten werden kann.

Der Angesprochene kann vorbringen, was alle So-
lidarschuldner befreit: Sind etwa die Anspriiche
gegen jeden einzelnen Solidarschuldner verjihrt,
kann die Bauherrschaft keinen von ihnen mehr
belangen. Indessen hilft es dem einzelnen nicht,
wenn lediglich der Anspruch gegeniiber einem
andern verjihre ist. Keine Schuld besteht auch
dann, wenn sie getilgt ist: Hat beispielsweise der
Baumeister das Werk erfolgreich nachgebessert,
kann die Bauherrschaft vom Architekten oder
vom Fensterbauer nichts mehr fordern; oder der
Baumeister und der Fensterbauer unterliegen kei-
ner Nachbesserungspflicht mehr, wenn der Archi-
tekt die Bauherrschaft mit einer Geldzahlung ent-
schidigt hat.

Der von der Bauherrschaft Angesprochene kann
weiter alle Einreden und Einwendungen erheben,
die ihm selbst zustehen: So wird er sich mit einer
Einrede wehren, wenn der Anspruch ihm selbst
gegeniiber verjihrt ist; in einem solchen Fall hilt
sich die Bauherrschaft allerdings, wenn sie sich
dessen bereits bewusst ist, mit Vorteil von vorn-
herein an einen andern Solidarschuldner. Von be-
sonderer Bedeutung ist, dass der Bauherrschaft
(in der Regel) die Fehler des Architekten als ihrer
Hilfsperson angerechnet werden. Deshalb kann
der Unternehmer seine Solidarschuld gegeniiber
der Bauherrschaft um den Verursacheranteil des
Architekten reduzieren. Das wirkt sich in der Pra-
xis gegen den Architekten aus: Die Wahl der Bau-
herrschaft fillt vorzugsweise auf ihn — es sei denn,
der Unternehmer hat (wie im Falle der Anwend-
barkeit der SIA-Norm 118) das Vorrecht, das
mangelhafte Werk nachzubessern. Dann muss ihm
die Bauherrschaft diese Moglichkeit einriumen,
bevor sie etwa vom Architekten einen Geldersatz
fiir die Mingel fordert.

Hat einer der Solidarschuldner die Bauherr-
schaft zufrieden gestellt, kann er dem Grundsatz
nach auf die andern Solidarschuldner zuriickgrei-
fen («Regressforderungy). Fiir diese Ausgleichsfor-
derung beginnt eine neue (einjihrige) Verjahrungs-
frist zu laufen — nun hilft es einem Mitschuldner
nichts mehr, wenn seine Schuld gegeniiber der
Bauherrschaft verjihrt war und er von dieser un-
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behelligt blieb. Auch kann ein Solidarschuldner
cinen Riickgriff nicht dadurch abwehren, dass er
sich mit der Bauherrschaft separat verstindigt. Ein
Schulderlass beispielsweise, der nicht alle Solidar-
schuldner befreit, bewahrt den einzelnen Begiin-
stigten nicht vor einem Riickgriff. Grundsitzlich
jedoch kénnen die Ausgleichsschuldner gegen die
Riickgriffsforderung alles einwenden, was sie der
Bauherrschaft hitten entgegenhalten kénnen.
Zudem besteht der Riickgriffsanspruch nur be-
schrinkt: Unter den Solidarschuldnern besteht
keine Solidarhaftung, vielmehr ist jeder nur noch
im Umfang seines Anteils zum Ausgleich ver-
pflichtet. Wie gross dieser Anteil ist, legt im Streit-
fall das Gericht in einem Ermessensentscheid fest.
Eine bedeutende Ausnahme besteht aber auch hier,
wenn nidmlich ein Solidarschuldner nicht leisten
kann (beispielsweise in Konkurs gefallen ist). Das
Ausfallrisiko trigt nicht die Bauherrschaft, viel-
mehr miissen die Solidarschuldner den Ausfall
iiber ihren eigenen Anteil hinaus je zu gleichen
Teilen iibernchmen. (Vgl. im Detail: Frédéric
Krauskopf, Solidarhaftung und Riickgriff unter
Baubeteiligten, in: Freiburger Baurechtstagung

Dominik Bachmann

2009, Tagungsunterlage.)

EUROPAN-Wettbewerb ,

Www.europan-suisse.ch

5|2009 werk, bauen + wohnen 71



	bauen + rechten : Solidarhaftung und Rückgriff

